
treffen, in bestimmten Zeitabständen 
oder auf Verlangen mehrerer Partei
organisationen der Abteilungen durch 
die Leitung der Grundorganisation 
Mitgliedervollversammlungen einbe
rufen.
Die Parteiorganisationen in den Pro
duktions-, Handels-, Verkehrs- und 
Nachrichtenbetrieben, in den LPG, 
VEG, PGH, GPG sowie in den Pro- 
jektierungs- und Konstruktionsbüros, 
den wissenschaftlichen Forschungsinsti
tuten, Lehranstalten, den Kultur- und 
Bildungseinrichtungen, medizinischen 
Institutionen sowie anderen Einrich
tungen und Organisationen haben das 
Recht der Kontrolle über die Tätigkeit 
der Betriebsleitungen, um ihrer Ver
antwortung für ddn Stand der Arbeit 
und die Erfüllung der Produktionsauf
gaben gerecht zu werden.
Die Parteiorganisationen in den Mini-
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